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BERICHT DES VORSTANDS  
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6

Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss und zum Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

der Aktionäre im Rahmen der Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halb-

satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

a) Einleitung

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 

Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen 

Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss und zum 

Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts erstattet. 

Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung 

an und auch während der Hauptversammlung unter https://www.

oekoworld.com/hv zugänglich. Auf Verlangen wird dieser Bericht 

jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

b)	Aufhebung und Neufestsetzung der bestehenden Ermächtigung

Aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom  

13. Juli 2018 besteht eine Ermächtigung zum Erwerb und zur  

Verwendung eigener Aktien. Vor dem Hintergrund, dass diese  

Ermächtigung bis zum 10. Juli 2023 gilt, soll sie vorsorglich bereits 

in diesem Jahr, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, 

aufgehoben und eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien beschlossen werden.

c) 	Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Um-

fang auf Grund einer besonderen Ermächtigung durch die Haupt-

versammlung erwerben. Die Laufzeit der Ermächtigung ist auf 

fünf Jahre begrenzt. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt  

werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene 

Aktien bis zu einer Höhe von 10% des derzeitigen Grundkapitals 

der Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der Gesellschaft vorlie-

gend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu allen  

gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben, etwa zur Redu-

zierung der Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreiszahlung für  

Akquisitionen oder aber, um die Aktien wieder zu veräußern.

d) Erwerb durch öffentliches Kaufangebot

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die 

Möglichkeit erhalten, eigene Aktien außerhalb der Börse, insbe-

sondere durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft 

zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Der Gesellschaft wird 

damit größere Flexibilität eingeräumt. Bei dem Erwerb eigener 

Aktien über ein öffentliches Kaufangebot ist der aktienrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffent-

liches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach 

Quoten (Andienungsquoten) erfolgen. Nur wenn im Grundsatz ein 

Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten 

erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll 

eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 

Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden kön-

nen. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel 

unwirtschaftliche Restbestände und eine damit möglicherweise 

einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären 

zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der 

technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll 

in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 

werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote 

und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu 

erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es 

erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstech-

nisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss 

eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich 

und nach Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats aus 

den genannten Gründen gerechtfertigt sowie gegenüber den  

Aktionären angemessen. 
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e)	Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien

Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der ver-

einfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 

kann die Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu einer ande-

ren Form der Veräußerung als über die Börse unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ermächtigen. Die Ermächtigung ermöglicht es der 

Gesellschaft, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre über die Börse zu veräußern, um schnell und flexi-

bel die eigenen Aktien veräußern zu können. Hierdurch entsteht 

den Aktionären der Gesellschaft keine Benachteiligung, da diese 

die Möglichkeit haben, weitere Aktien zu ähnlichen Bedingungen 

über die Börse erwerben zu können. Darüber hinaus schafft die 

Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung 

bei dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie  

z. B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder  

sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sachleistungen, auch 

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und  

sonstigen Finanzinstrumenten anbieten zu können. Der interna-

tionale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft ver- 

langen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwen- 

digen Handlungsspielraum geben, um Akquisitionschancen 

schnell und flexibel nutzen zu können. Insbesondere können die 

eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem 

Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesell-

schaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschrei-

tet. Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im Interesse 

der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere und kostengünsti-

gere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter ent- 

sprechender Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der  

Aktionäre. Den Aktionären entsteht nach der Wertung des Gesetz-

gebers kein Nachteil, da sie, soweit sie am Erhalt ihrer Stimm-

rechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von  

Aktien jederzeit an der Börse erwerben können. Des Weiteren wird 

die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären auf-

grund eines Angebots, das an alle Aktionäre gerichtet ist, unter 

Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß § 53a AktG 

zum Bezug anzubieten. In einem solchen Fall kann das Bezugs-

recht für Spitzenbeträge zur Herstellung eines glatten Bezugs-

verhältnisses ausgeschlossen werden. Spitzenbeträge können 

sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitaler-

höhung und dem Bedürfnis der Festlegung eines praktikablen 

Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Bezugsrechts-

ausschluss für Spitzenbeträge erleichtert die Durchführung einer 

derartigen Veräußerung der eigenen Aktien und erleichtert so  

deren Abwicklung. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen freien Spitzen werden bestmöglich verwertet. 

f)	 Berichterstattung

Der Vorstand wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über 

eine Ausnutzung dieser Ermächtigung berichten. Zudem gibt 

die Gesellschaft im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss den 

Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, den Zeitpunkt des 

Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden Trans-

aktionen im betreffenden Geschäftsjahr sogar die jeweiligen  

Erwerbe oder Veräußerungen unter Angabe der Zahl der Aktien, 

des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwendung 

des Erlöses, an. 

Hilden, im Mai 2022

ÖKOWORLD AG | Der Vorstand


